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Ist stolz auf die Kampfstiefel:
Bundesrat Samuel Schmid, Chef VBS.

REKRUTIERUNG

KampfStiefel
für den
Zivilschutz
BABS. Für den Einsatz bei Katastrophen
und in Notlagen braucht der Zivilschutz
entsprechende Kleidung. Deshalb hat
das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
(BABS) entschieden, den Schutzdienstpflichtigen

ab 2004 an der Rekrutierung
Kampfstiefel abzugeben.
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Die «Lothar»-Einsätze des Zivilschutzes ha¬

ben verschiedentlich gezeigt, dass

mangelhaftes Schuhwerk Ursache von Unfällen sein
kann. Wie die Militärdienstpflichtigen sollen

nun auch die Schutzdienstpflichtigen im Rahmen

der Rekrutierung Kampfstiefel erhalten.

Ausgenommen sind dabei Schutzdienstpflichtige,

die bereits an der Rekrutierung in

die Personalreserve eingeteilt werden.
Mit dem Bundesamt für Betriebe des Heeres

konnte der Reparaturdienst geregelt wer¬

den: Die Schutzpflichtigen können demnach
defekte Kampfstiefel im Zeughaus kostenlos

austauschen. Für den Unterhalt sind die

Schutzdienstpflichtigen aber selbst zuständig.

Auch eine Brillenabgabe
In den Rekrutierungszentren wird unter

anderem die Sehschärfe erfasst. Wie bei den

Militärdienstpflichtigen sollen ab 2004 auch
bei den Schutzdienstpflichtigen eine Brille
erhalten, wer eine Sehhilfe benötigt. Auch hier

geht es vor allem darum, die Unfallgefahr zu
reduzieren. Die Brillenmasse werden an die
RUAG weitergegeben: diese sendet die
fertiggestellten Brillen direkt an die Schutzdienstpflichtigen.

Keine Brille abgegeben wird
Schutzdienstpflichtigen, die vor dem Jahr 2004
eingeteilt oder die in die Personalreserve eingeteilt

wurden. Eine Ausnahme bilden die
bereits eingeteilten AC-Spezialisten, weil sie während

ihrer Ausbildung eine auf die Schutzmaske

abgestimmte Brille benötigen. ZI
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